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Nach der Begrüßun6 ,md Einleitung <lurch Dr. W i c k e n h Il g e ' n ~E-

gründet Professor 0 t t 0 die Netwendigkeit der verbess.nten Er: .. ··!'.!.<:.· .... 

und Erfassung asbestosegefährdeter Tätigkeiten. Hinsichtlich der In.' ... ,".'; .. 
der derzeit unbefriedigenden Verhältnisse zeichnen sich vier LeitlLic·!: 
ab: 

1. Der Grundstoff Asbest und die vielt'äl tigen Arbei testoft'e, die .A8i.l" .. ~·· 

anteile enthalten, sind besser zu kennzeichnen. 

2. Eine langjährig nachgehende ärztliche Kontrolle des Gefährdeten,~u~h 
nach Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß oder nach Wechsel in eine and~re 
Beschäftigung, ist erforderlich. 

3. An eine zu schaffende zentrale Asbestoseerfassungs- und Auswertungsstell. 
sind von Pathologen und Leichenschauern auch alle Mesotheliomfälle ~u 
melden. 

4. Durch eine Verordnung sind die Grundlagen dafür zu schaffen, daß die 
Gefährdung durch asbesthaltige Stäube vermindert wird und zugleich 
Maßnahmen festgelegt werden, nach denen ärztliche Untersuchungen ein-
schließlich des notwvndigen Uberwachungsmodu6 vorzunehmen sind. 

Professor Val e n tin berichtet über die Ergebnisse von Untereu-
chungen an 499 Asbeststaubexponierten • Aus den Ergebnissen ergäbe s~.rn 
die Aufgabe für die Berufsgenossenschaften, die exponierten ArbeitneklLel", 
deren betriebliche Zugehörigkeit in die Zuständigkeit zahlreicher B~rufs

.genossenschaften fällt, zu erfassen. Er unterstützt die Forderung.·nach 
einer langjährigen nachgehenden Uberwachlmg, in deren Rahmen Thoraxüber-
sichtsaufnahmen, Lungenfunktionsuntersuchungen und physikalische Prü-
fungen des Lungenbefundes zeitlic~ zusammengefsßt durch hierfür beBonder; 
qualifizierte Untersucher vorzunehmen sind. 

Aufgrund der Zahl der Exponierten und der Schwierigkeit der Mate~ie b~
für~ortet er die Sammlung, Dokumentation und Aus~ertung an zentraler 
Stelle in EDV-gerechter Form. 

Die Diskussion ücer diese Vorschläge ergibt weitgehende Ubereinstimmung 
über die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen, jedoch wird eingewendt, daß die 
Zuständigkeit der Berufsgenossenschaften nicht für alle Maßnahmen gegeben 
sei. Die Berufsgenossenschaften würden jedoch alles in ihrer Macht ste-

hende tun, um di3 <lurch sie zu vertretenden "aBnahmen schnells '~möLU ' :h .' 
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voranzutreiben. 

Die Form der Kennzeichnung asbesthaltigen Matorials auch im Verarbeitungs-
prozeB sollte in Verbindung zur Verordnung über ge1'ährliche . Arbeitastof!e 
mit dem Wirtschaftsverband "Asbest" geregelt werden. 

Die geforderte Kennzeichnung des Arbeitsplatzes aolle ' bedeut'en, daß dieser 
Arbeitsplatz innerbetrieblich, dem zuständigen Werksarzt, der Berufsgenos-
senschaft .und nem staatlichen Gewerbearzt bekannt sei. 

Uber die Notwendigkeit einer breitgestreuten Aufklärungsaktion zu gegebe-
ner Zeit bestand einhellige Auffassung. 

Es wäre zu prüfen, ob u. a. aus Kostengründen innerhalb des Bundeegebietes 
mehrere (3 - 4) Untersuchungsstellen. di~ ~~ engen Kontakt mitei~an~ ~r ar-
b~iten müBten, einer einzigen zentralen Stelle vorzuziehen sei. 

Die Forderung einer Dokumentation nach modernen Gesichtspunkten der EDV 
findet allseitige Unterstiitzung. 

Im weiteren Verlauf werden die in der UVV-Staub vorgesehenen MaBnahmen be-
sprochen und bezüglich der Einstellungsuntersuchungen und der Nachunter-
suchungen auf die Vorschläge des Arbeitskreieee § 708 RVO hingeWiesen. 

Professor 0 t t 0 erklärt sich bereit, einer Berufung in diesem Ar-
beitskreis Folge zu leisten. 

Die noch offenstehenden meBtechnischen Fragen sollen in einem gesonderten 
Gespräch zwischen Dr. S c h ü t z und Professor 0 t t 0 in Erlan-
gen besprQchen werden • 
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Ausführliches Protokoll -----------------------
Herr Dr. Wie k e n hag e 
die ~eilnehmer. Er betont die 

n, der die Besprechung leitet, begrüßt 
Aufgeschlossenheit der BG'en,sich über diese r, 

~hema von fachkundiger Seite unterrichten zu lassen und die sich ergeb~nden 
·Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit so voranzutreiben, daß nach Möglich-
keit die öffentlichkeit wegen mangelnder, aber notwendiger Abhilfen zu b~

unruhigen, vermieden werden kann. 

Professor o t t 0 führt zur Problematik des Themas aus: 
Im Vordergrund stehe die Erfassung der durch Asbest gefährdeten Arbeit~eh
mer, und zwar nicht nur in Form der reinen Asbestose, sondern auch in Ver-
bindung mit dem Bronchialkarzinom und der ebenfalls hierdurch festgestell-
ten Entwicklung von Mesotheliomen. Dieses Gespräch sei auch erforderlich, 
um zu verhindern, daß dieses ~hema in der breiteren öffentlichkeit durch 
Publikationsmittel in nicht vertretbarer Weise hochgespielt werde. 

Es ist jedoch eindeutig festzustellen, daß die Zahl der duroh Asbest aus-
gelösten Erkrankunge~, wie sie vorstehend genannt wurden, zahlenmäßig erheb-
lich an Bedeutung gewonnen haben, weil die Verarbeitung von asbesthaltigem 
Material in den verscbi~densten Industriezweigen stark zugenommen hat und 
noch weiter zunehmen wird. 

Es ist weiter festzuhalten, daß die bisher in diesem Sektor -bestehenden 
Vorordnungen offenbar nicht ausreichen, um die Zahl der Erkrankungen durch 
Asbest überhaupt festzustellen und darüber hinaus die Gefährdeten seJt2t 
durch Untersuchungen zu erfassen, die Untersuchungsergebnisse zu dok~~en-

". tieren und die Befunde durch Nachuntersuchungen zu kontrollieren • .. 
Aufgrund der bisherigen Untersuchungen ist festzustellen, daß keine Be~ufs
krankheit eine so hohe Dunkelziffer besitzt, wie gerade diejenige in Ziffer 
30 und Ziffer 31 der 7. EKVO er faßten Erkrankungen. Es solle auch hier 
keine Diskussion über die bestehenden Zustände erfolgen, sondern über die 
Änderung dieser unbefriedigenden Verhältnisse gesprochen werden. 

Im Hinblick auf das Mesotheliol!l ist festzustellen, daß nach den bishel'igen 
Erhebungen offenbar eine besond ere Gefährdung durch eine spezielle Asbest-
art, nämlich den "blauen Kap-Asbest" besteht. 

Hieraus ergeben sich Konsequenzen im Hinblick auf die Verminderung der 
Häufigkeit von Erkrankungen der Ziffer 31 der 7 . BKVO. 

Die Schwi~rigkeit en der Erkennbarkeit bringen es offensicht l ich mit s ich, \ 
daß wir nur einen kleinen Teil der durch Asbest hervorgerufenen Erkrankun-
gen überh~upt erfassen. 

- 2 -
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Hinsichtlich der Änderung der bestehenden Verhältnisse zei.chnen sich vier 
Leitlinien ab, die in einzelnen Punkten nacheinander zu behandeln. wären. 

1. Es iat notwendig, den Grundstoff Asbest und die vielfältigen Arbeits-
stoffe, die Asbest enthalten, besser zu k,ennzeichnen, weil offenbar 
in weiten Kreisen nicht nur die Gefährlichkeit asbesthaItiger Stoffe, 
sondern überhaupt die Verwendung asbeathaltigen Materials im Verarbei-
tungsprozeß unbekannt ist. 
Die Berufegenossenschaften sollten daher die Unternehmer veranlassen, 
asbesthaltiges Material eindeutig zu kennzeichnen. 

Dies hätte besonders bei der Verarbeitung von Halbfertig-Produkten, wie 
z. B. der Glasfaserwolle mit Asbestbeimischung, zu gelten. 

Die Zahl der Arbeitsplätze an denen asbesthaltiges Material verarbeitet 
wird, ist oft weder dem Werksarzt noch dem staatlichen Gewerbearzt und 
erst recht nicht dem behandelnden Arzt bekann. Die Kennzeichnung der 
Asbesthaltigkeit der Arbeitsstoffe wäre in Verbindung mit der notwendi-
gen Aufklärung über deren Gefährlichkeit ein erster Weg, um Erkrankungen 
durch Asbest zu vermindern. 

2~ Die langjährig nachgehende ärztliche Kontrolle des G~fährdeten nach 
Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß oder auch nach Wechsel in eine andere 
Beschäftigung ist bedeutsam, weil die Folgen einer derartigen Gefährdung 
klinisch erst nach einer langjährigen Latenzzeit erfaßbar werdeR. 

Es ist daher eine organisatorische Lösung zu erwägen, die zuverlässig 
diese Kontrolle ermöglicht. 

Dies könnte dadurch geschehen, daß die Berufsgenossenschaften nicht nur 
die beruflich Gefährdeten, sondern auch die aus der Asbestosegefährdung 
ausscheidenden Arbeitnehmer generell einem unabhängigen dritten Insti-
tut zur Meldung bringen und über dieses Institut auch die nachträgliche 
Kontrolle beispielsweise unter Einschaltung des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes veranlaßt wird. 

Selbst wenn auf diesem Wege noch keine vollständige Erfassung der Expo-
nierten möglich wäre, so ist in Anbetracht der Schwere der Erkrankung 
m~t ihrer fast fehlenden therapeutischen Beeinflußbarkeit schon eine 
achtzigprozentige Erfassung der Gefährdeten als Erfolg anzusprechen. 

Auf diesem Wege wäre es auch möglich, die oft erst sehr spät auftreten-
den Fälle nach Ziffer 31 der BKVO Quantitativ zu ~rf8~~p.n_ n;a~ ;Q~ I 
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nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, nondern hat eminent prak-
tische Bedeutung für präventive Maßnahmen zur Verminderung der Gefähr-
dung nicht nur an den Arbeitsplätzen. 

3. Dies steht bereits in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zu erörtern-
den 3. Punkt der Leitlinien, den Möglichkeiten zur Erkennung der exes-
aiv seltenen Mesotheliomfälle mit treffsicherer Frequenz. Es wäre mög-
lich, durch eine Publikation in der ärztlichen Fachpresse die Leichen-
schauer und die Pathologen anzuregen, jeden Mesotheliomfall ebenfalls 
an die o. e. zentrale Asbestose-Erfassungsstelle zu melden. Mit dieser 
Meldung wäre es möglich, Zeit und Ort der stattgehabten Exposition im 
nachhinein zu erfassen und entsprechende Folgerungen für derartige Ar-
beitsplätze und deren geographische Lbkalisation zu ziehen. 

4. Wäre es erforderlich, für die Verhinderung der Gefährdung durch asbest-
haltige Stäube eine neue Verordnung zu schaffen und in dieser Verordnung 
zugleich die Maßstäbe festzulegen, nach denen ärztliche Untersuchungen , 
einschließlich des notwendigen Uberwachungsmodus vorzunehmen wären. 

Diese Maßnahmen sind nach Lage der Dinge nicht mit denjenigen identisch, 
die im Hinblick auf die Silikosegefährdung bereits stattfinden. Daher 
wird es auch für unzweckmäßig gehalten, in dieser Verordnung die Maß-
nahmen zur Verhinderung der Asbestose und der Silikose gemeinsam zu er!ss-
·sen. 

Eine Verordnung, die im wesentlichen auch Maßnahmen des Arbeitsschutzee 
zur Verhinderung der Erkrankungen durch Asbest regelt, könnte vermutlich 
nur schwer die 'notwendigen Maßnahmen zur Kontrolle ehemals Asbestose-
gefährdeter nach dem Ausscheiden aue dem Arbeitsprozeß oder nach dem 
Wechsel der Beschäftigung miterfassen. Diese Arbeitnehmer oder Pensi-
onäre seien zwar für die Entschädigungsfrage durch die Berufsgenossen-
schaften weiter von Bedeutung, f~llen u. U. aber nicht mehr in die al-
leinige Zuständigkeit der Berufsgenossenschaften. 

Es wird weiter dereuf hingewiesen, daß durch die bereits praktizierte 
Einfuhrverminderung von "blauen. Kap-Asbest" nach England ein PreiGdruck 
für dieses Material ent:;tanden ist, der dazu führen könnte, daß dies",,: 
im Hinblick auf die Mesotheliomentstehung offenbar gefährliche Material 
bevorzugt in die Bundesrel'ublik eingefiihrt wird. Die ... ,,' Entwicklung w;';-
re auf alle Fälle durch entsprechende Aufklärung entgegenzutreten. 

- 4 -
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Professor Val e n tin berichtet anschließend über die Ergebnisse 
von Untersuchungen an 499 Asbestetaub-Exponierten. 

Von diesen Untersuchten waren 450 noch unter ExpositionsbedingUngen tä- · 
tig, 48 Untersuchte waren Rentner, die langzeitig in diesen Asbestbe-
trieben gearbeitet hatten. 

Uber diese Untersuchungen liegen bereits 46.000 einzelne Meßdaten vor. 
Die Auswertung hat ergeben, daß in 25 bis 30 ~ röntgenologische'Verän-
derungen in Form von Pleuraplaques, einer wahrscheinlichen Vorstufe des · 
Mesothelioms· und Netzzeichnungen nachzuweisen sind. Außerdem sind Eill-
schränkungen der Lungenfunktioll durch klinische UntersuchungeIl erwiesen. 

Im Sinne der ForderungeIl von Professor 0 t t 0 sei es· also erforder-
lich, die asbestexponierten Arbeitnehmer zu erfassen; denn sonst könnte 
es passieren, daß bei den unsicheren Zeichen einer krankhafteIl Verände-
rung im Sinne der Asbestose durch deli Werksarzt bereits eine Umsetzung 
veranlaßt wird und damit dieser Gefährdete einer weiteren Uberwachung 
entzogen ist. 

Es sei daher Aufgabe der Berufsgenossenschaften, die exponiert'lI Arbeit-
nehmer, deren betriebliche Zugehörigkeit in di.e Zuständigkeit zahlreicher 
Berufsgenossenschaften fällt, zu erfassen. 

Äurgrund der Untersuchungsergebnisse wäre die Forderung nach einer 1'ho-
raxübersichtsaufnahme im Format 35 X 35 cm mit Hartstrahltechnik und 
eine nachgehende Uberwacbung berechtigt. 

Die geforderte nachgehende Uberwachung könnte in den ersten zehn JahreIl 
nach Beginn der Exposition in Zeitabständen von etwa fünf Jahren erfolgen. 
Zehn Jahre nach einer Exposition müßten diese Uberwachungsuntersuchungen 
jedoch in kürzeren Zeiträumen stattfinden, um die nach dieser Latenzzeit 
auftretenden Veränderungen möglichst frühzeitig zu erfassen. 

Bei den Lungenveränderungen stehen die restriktiven Veränderungen im 
Sinne einer Lungenstarre wie im Anfangsstadium der Silikose im Vorder-
grund. Obstruktive Veränderungen sind jedoch nicht zu erwarten. Durch 
ergänzende einfache Lungenfunktionsprüfungen, die in Verbindung mit ei-

. • ner Röntgenaufnahme ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden könnten, 
wäre es möglich, diese funktionellen Einschränkungen in zeitlicher Ver-
bindung mit der Röntgenuntersuchung festzustellen. 

Bei der Schwierigkeit der Auswertung wird es für erforderlich gehalten, 
die Röntgenaufnahmen und die Ergebnisse der Lungenfunktionsprüfungen 

_ t; _ 
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an zentraler Stelle auszuwerten. 

Bei der insgesamt gesehen geringen Zahl der zu Uberwachenden wird es 
für möglich und:.notwendig gehalten, die zentrale Auswertung durch wenige 
Experten durchführen zu lassen. 

Diskussion: Dr. W i c k e n hag e n weist darauf hin, daß durch die 
Ausführungen Fragen aufgetsucht wären, die durch entsprechende Maßnahmen 
seitens der Berufsgenossenschaften gelöst werden sollten. Teilweise gingen 
die geforderten Maßnahmen und Vorschläge jedoch über die berufsgenossenschaf" 
lichen Einwirkungsmöglichkaiten hinaus. 

Es herrscht jedoch einhelliges Einverständilis darüber, daß es unzweckmäßig 
wäre, die öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt bereits mit diesen Fragen zu 
beunruhigen. 

Für die Berufsgenossenschaften wäre jedoch sm naheliegensten , den Weg der 
Verordnung zu beschreiten, den Professor 0 t t 0 an die letzte Stelle 
gestellt hätte. Dies wäre der für die Berufsgenossenschaften gemäße Weg. 
Daher wird derzei~ versucht, die angeschnittenen Probleme auf dem Wege 
einer UVV "Staub" zu regeln. 

Wenn in dieser UVV auch die Gefährdung durch silikogene Stäube und Asbest 
gemeinsam behandelt wird, so ist doch festzuhalten, daß im Bezug auf die 
Erfassung und die Verhütung für beide Stoffarten im Entwurf bereits ge-
trennte Maßstäbe und Maßnahmen vorgesehen sind. 

Die Forderung nach Kennzeichnung des Materials wäre außerordentlich schwie-
rig zu realisieren, dagegen würde es wohl leichter fallen; den gefährdeten 
Arbeitsplatz zu.kennzeichnen. 

Zur Kennzeichnung des Materials wird von Dr. Ver sen darauf hinge-
wiesen, daß es notwendig sei, hier im Gespräch mit dem "Wirt""haftsvf!rband 
Asbest" eine Regelung zu finden. Zu einem Gespräch mit dieöem Verband ist 
es jedoch aus naheliegenden Gründen noch nicht gekommen. Es wird jedoch für 
möglich gehalten, mit diesem Verband auf einer objektivierenden Basis zu 
Regelungen zu kommen. Presseveröffentlichungen über die Zusammenhänge 
könnten als ein Druckmittel auf diesen Verband angesehen werden. 

Professor o t t 0 weist noch einmal auf die reelle Gefährdung durch 
nen Asbest hin, die ,;ich in:;bc (,onder .. auch durch die Häufung von Me';othc- l 
liomfällen im Hamburg<,r Hilum hilbe nnchweioen ln.lse". Die Bcrufsgeno''''':nlicltar · 
ten, die die Risiken vnr5ichern, hätten doth ein unabdingbarnR Recht zu 
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fordern, daß der Unternehmer sie über das in seinem Betrieb auftretende 
Risiko unterrichtet. De.rzeit wäre es doch wohl so, daß die Berufsgenos-
senschaften über dieses Risiko nur unzureichend unterrichtet werden . 

Dr. W e t e r man n bejaht~. die Verpflichtung zu einer Anzeige bei rier 
Verarbeitung von asbesthaltigem Material, eine Kennzeichnungspflicht de r; 
Haterials erscheint ihm jedoch rechtlich fraglich. Ob außerhalb des recht-
lichen Einwirkungsbereiches der BG' en eine Höglichkeit zur Kennzeichnungs-
pflicht gegeben sei, wäre zu prüfen. 

Zur Kennzeichnung des Arbeitsplatzes wird von Professor o t t 0 darauf 
hingewiesen, daß dieses bedeuten soll, daß der Arbeitsplatz innerbetrieblich, 

_ dem Werksarzt, der BG und dem staatlichen Gewerbearzt beksnnt ist. 

Dr. Ver 5 e n weist darüber hinaus auf die Kennzeichnung während der 

einzelnen Produktionsvorgänge hin . und betont die Notwendigkeit der Auf-
klärung, damit die Erkenntnis über die Gefährdung durch diese Arbeitsctoffe 
Platz greift. 

Dr. S c h ü t z berichtet über die technische Schwierigkeit der Kenn-
zeichnung der vielfältigen Arten aabeethaltigen Materials. Außerdem ist 
der Grad der Gdfährdung abhängig von dem Bindungszustand des Asbestes an 
das Begleitmaterial. 

In diesem Zusammenhang erwähnt Dr. Ver sen die unterschiedliche Ge-
fährdung bei Asbestzementherstellern aufgrund der der BG Chemie bekannten 
Asbestosefälle. 

Zur Frage der Erkennbarkeit wird von Professor 0 t t 0 ausgeführt, daß 
derzeit Thoraxaufnahmen in Verbindung mit der ärztlich-physikalischen Lun-
genuntersuchung (Professor K a n n ) und der Lungenfunktionsprüfung ~ inn

gemäß wie bei der Silikose im Vordergrund stünde. 

Professor Val e n tin weist auf die etwa zehnjährige Latenzzeit 
zur Entwicklung einer Asbestose hin und folgert daraus, daß neben der 
Einstellungsuntersuchung bei der Auf~me asbestosegefährdeter Tätigkel.t 
eine Nachuntersuchung im fünf jährigen Turnus und nach zehn Jahren in kürze-
ren Zeiträumen zweckmäßig wäre. Er wiederholt die Forderung nach cin~r zen-
tralen Auswertung, da nur auf diese Weise eine einheitliche Befundung si-
cherzustellen wäre. Es ist jedoch keinesfalls sicher, daß bereits zohn 
Jahre nach der Exposition und in Abhängigkeit von der quantitativen und qua-
litativen Expositionsdauer bei der Kontrolluntersuchung nach zehn Jahren 
ein Bild vorgefunden wir, dem ein Krankheit~wert beizumessl:n wäre. 

- 7 -
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für die Entwicklung eines Mesothelioms würden in der Regel noch längere 
zeiträume zu gelten haben. Doch wäre es durch die Kontrollen möglich, a' ,·;h 
Anfangsstadien der Mesotheliomentwicklung zu erfassen. 

Professor 
5e auch bei 

o t t 0 bemerkt, daß im Unterschied zur Silikose die Asbeato-
der Autopsie oft nicht erkannt wird. Der Silikosegefährdete 

wird durch die Maßnahmen der Berufsgen05senschaft bereits frühzeitig er-
kannt und entsprechend überwacht. Durch die Erfas~ungsmaßnahmen nach einer 
Silikosegefährdung ist es praktisch 'unmöglich, daß ein solcher Befund auch 
nach dem Ausscheiden aus der gefährdeten Tätigkeit unerkannt bleibt. Dies 
ist durch die fehlende Erfassung einer Asbestosegefährdung nicht der Fall. 

Frau Dr. S t 0 1 1 e n z weist auf die Ähnlichkeit des Untersuchungs-
modus bei Silikose hin, betont jedoch, daß für das Entstehen einer Asbestose 
oft nur kurze Expositionszeiten und geringe Mengen ausreichend sind. Daher 
wäre es wichtig, eine Deklarierungspflicht schon für kleinste Mengen as-
besthaItigen Staubes zu fordern. Die Exposition hätte insbesondere auch ' 
den Bearbeitungsvorgang zu berücksichtigen und nicht allein die Quantität 
des asbesthaItigen Materials. 

Herr N 0 e s k e fragt nach den Kriterien, die bei einer Asbestose 
eine Umsetzung erfordern und ob grundsätzlich eine Einstellungsuntersu-
chung vor der Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit notwendig sei oder 
ob man es mit Uberwachungsuntersuchungen bewenden lassen könnte. 

Professor Valentin bejaht ';die Notwendigkeit einer Einstellung5-
untersuchung aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse. Es wäre aber 
derzeit nicht möglich, in Erfahrung zu bringen, wieviele Arbeitskräfte 
durch werksär,ztliche Maßnahmen bereits beim Auftreten unspezifischer Lun-
generscheinungen umgesetzt worden wären und damit im Rahmen dieser Unter-
suchung nicht mehr er faßt werden konnten. 

Dr. Ver sen fordert in diesem Zusammenhang die Festlegung VoD 
Ausschlußkriterien zur Arbeitsaufnahme aufgrund des Ergebnisses der Ein-
stellungsuntersuchung. 

Professor o t t 0 hält einen Katalog derartiger Untersuchungsbefunde 
für zweckmäßig. Ein solcher Katalog könnte in Anlehnung an das entsprechen-
de Verfahren bei Untersuchungen zur Silikosegefährdung erstellt werden. Es 
handele sich hierbei um eine medizinische Detsilfrage, die noch zu erörtern 
wäre. Bei der Dynamik der Entwicklung einer Asbestose gäbe es zweifellos 
Feststellungen, die eine weitere Beschäftigung an diesem Arbeitsplatz aus-

schlössen. _ 8 _ 
• • • , " ! , . 
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Zur Umsetzung führt Professor Val e n tin aus, daß die Feststellung 
von Pleuraplaques eine Umsetzung nach sich ziehen sollte. Die hiermit ver-
bundenen medizinischen Detailfragen bedürfen jedoch noch weiterer Klärung. 
Beispielsweise wäre auch die Kombination von Pleuraplaques mit einer ent-
sprechenden Netzzeichnung in der Lunge aine Indikation für die Umsetzung. 

In jedem Falle sollte jedoch neben der röntgenologischen Untersuchung auch 
der Ausfall der Lungenfunktionsprüfung, die vergleiChsweise billig zu er-
stellen wäre, hinzugezogen werden. Die auf dieuem Sektor bereits geprüften 
Geräte, die eine korrekte Aufzeichnung der Vitalkapazität ermöglichen, 
sind zum Preise von 1.000 DM bis 2.000 DM auf dem Markt. 

Ein aus diesem Grunde umgesetzter Arbeitnehmer müßte durch die Meldung an 
eine Zentraletelle jedoch weiterhin der Uberwachung unterliegen. 

Als Ziel aller Maßnahmen dieser Art wird von Professor o t t 0 heraus-
gestellt, daß es notwendig ist, festzustellen, wieviel Asbestosen über-
haupt aufträten, denn im Gegensatz zur Silikose, die fast automatisch immer 
wied~r in den Gesichtskreis träte, iRt dies bei der Asbestose bisher nicht 
der Fall. 

Zum snderen wäre eine ärztliche Asbestoseüberwachung nur möglich, wenn sie 
in Händen weniger hochspezialisierter Fachleute läge, da das Krankheits-
bild schwer zu erkennen sei. 

Bei der Uberwachung nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß oder nach 
der Umsetzung handelt es sich nicht um eine wissenschaftlich interessante 
Fragestellung, sondern darum aufgrund der Ergebnisse dieser Uberwachung 
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Prävention erforderlich 
sind. 

Professor Val e n tin weist auf die Notwendigkeit einer schnellen 
Realisierung der angesprochenen Maß~ahmen hin, da es sonst nicht .auszu-
schließen sei, daß die Öffentlichkeit auf snderem Wege über diese Pro-
blematik unterrichtet würde. In 
Val e n tin eine ähnliche 
Staublungen und ihren Folgen. 

diesem Zusammenhang 
Problematik bei der 

erwähnte Professor 
Entwicklung von Chromat-

Ferner sei es notwendig, die zentrale ErfaGsung von vornherein mit einer 
modernen Form der Datenverarbeitung zu koppeln. 

Dr. W i c k e n hag e n befürwortet die Errichtung einer zentralen I 
Stelle für die Erfassung und Auswertung der Untersuchungsergebnisse. 

- 9 -
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Dr. Ver 6 e n außert Bedenken dagegen, die Untersuchungen und Aus-
vertungen nur an einer einzigen Stelle vornehmen zu las~en. Er ochlägt da-
für die Einrichtung von drei oder vier Regionalatellen, die zugleich als 
Begutachtungaatellen dienen könnten, vor. Diese Regelung wäre auch billi-
ger, weil dem Kostenpflichtigen nicht zugemutet würde, die Untersuchung 
oder Nachuntersuchung nur an einem einzigen Orte vornehmen lass~n zu 
können. 

Die Experten in diesen wenigen Stellen würden ohnehin untereinander zu-
sammenarbeiten müssen. In diesem Zusammenhang wird bestätigt, daß es 
erforderlich sei, alle eingehenden Daten in einer Datenbank zu speichern, 
denn nur auf dielSem Wege ist es möglich, zu späteren Zel.tpunkten, die aUD 
der Asbestosegefährdung abgewanderten Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer 
Belastung zu erfalSlSen. Im Bereich der BG Chemie werden bei 11.000 Bo-
schäftigten in asbestoseverarbeitenden Industriezveigen jährlich bereits 
ca. 1.000 UberwachungsunterlSuchungen durchgeführt. 

Dr. W i c k e n hag e n weist auf die im Staub forschungsinstitut 
durchgeführte Erfassung von Personen hin, die mit radioaktiven Material 
arbeiten. Im ähnlichen Sinne wäre eine ErtalSsung der •• bestosegefährdeten 
Arbeitnehmer möglich. Die dabei beobachteten Schwierigkeiten wären jedoch 
nicht u~erheblich. Diese Schwierigkeiten wären jedoch sicher zu überwinden, 
wenn der zu erfassende PerlSonenkreis auf die Zahl der real Gefährdeten be-
schränkt bliebe. 

Dr. P i t t r 0 f f .ußert die Auffassung, daß es mit der derzeitig in 

Bearbeitung befindlichen UVV "Staub" möglich sein müßte, die Gefährdeten 
zu erfassen. Durch die dort vorgesehenen Maßnahmen würde es auch nicht ins 
Gewicht fallen, wenn der Arbeitnehmer die Berufsgenossenschaft wech3eln 
würde, sofern er auch Sm neuen ArbeitlSplatz einer Asbestgefährdung ausge-
setzt wäre. Im anderen Falle miißten 'früher besprochene Maßnshmen Platz 
greifen. 

Hinsichtlich der Durchführbarkeit in Untersuchungszentren wird auf zwei 
Wege hingewiesen. 
1. Die ambulante Untersuchung, in den bereits vorhandenen Röntg~nunter

suchungswagen, die jedoch mit einer Lungenfunktionsprüfung und u. U. 
mit ärztlichen Zusatzuntersuchungen gekoppelt werden müßten. 

2 . Die Einrichtung von ortfesten Zentren, dem er den Vorzug geben w;irde. 

- 10 -
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Vor einer solchen Untersuchung müßte jedoch die Erkennbarkeit der Gefähr-
dung durch technische Maßnahmen erreicht werden. Dies setzt voraus, daß 
eine vorhandene Einteilung nach G~fährdungsklassen verbindlich wird. Hier-
&u ist eine Zusammenarbeit zwischen technischem Arbeitsschutz und Medizi-
nern weiterhin erforderlich. 

Von Dr. H ase n c 1 e ver wird in diesem Zusammenhang erneut die 
Frage nach der Richtigkeit. der bisherigen Maßstäbe einer Geflihrdung auf-
geworfen. So sei es beispielsweise nich~ angängig, bei Obduktionen in der 
Lunge gefundene S~aubmengen quantitativ mit den derzeit herrschenden Ver-
hältnissen an heutigen Arbatsplätzen in Vergleich zu setzen, da der Scha-

r). den,der zu dieser Erkrankung geführt habe, unter anderen technischen Shub-
schutzmaßnahmen zustande gekommen wäre. 

Von Professor o t t 0 wird hier&u ergänze~d auf das unterschiedliche 
Volumen von Quarzstaub und ~sbeststaub hingeWiesen. 

Professor Val e n tin geht in seiner Erwiderung davo.l aus, ·daß ein-
wandfrei objektive Kriterien der Vergleichbarkeit heute nicht mehr geschaf-
fen werden können, man müsse vielmehr bei der Geflihrdungsquote davon aus-
gehen, was heute technisch gemessen werde. Er weist ferner dsrauf hin, daß 
der MAK-Wert in England mit 0,5 % Vol., in Deutschland noch mit 1,0 % Vol. 
festg~setzt wäre. 

Professor o t t 0 gibt die im 
ca. 100 000 m' an, in der etwa 10 

Arbeitsleben eingeatmete Luftmenge mit 
bis 12 kg Staub enthalten wäre. Von die-

ser eingeatmeten Staubmenge würden bei der Obduktion in der Regel etwa 
100 gr Staub, d. h. nur 1 % in der Lunge vorgefunden. Dieses Verhältnis 
von 1 : 100 gilt jedoch nicht für den asbeathaltigen Staub. Während bekannt 
ist, daß durch 1 gr Quarzbeimengung bereits eine schwere Silikose ausge-
löst wird, fehlen bisher für den Asbest ähnliche Verhältniszahlen. Das 
ist darauf zurückzuführen, daß auch verfahrenstechnisch andere Wege für 
die Bestimmung der Gefährdung durch Asbeststaub notwendig sind. 

Professor Val e n tin hält es für erforderlich, daß seitens des 
Hauptverbandes Schritte unternommen würden, um bei der unausweichlichen 
Diskussion in naher Zukunft bereits auf eingeleitete Schritte zur Vermin-
derung der Gefährdung durch Asbest hinweisen zu können. Wie notwendig 
dies sei, zeige die unbefriedigende Situation, der er jetzt als Gutechter 
vor dem Sozialgericht in Fällen mit Chromat-Staublunge ausgesetzt sei, da 
hier diesbezügliche Unterlagen von keiner Seite beigebracht werden könnten. 

- 11 -
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Dr. W i c k e n hag e n faßt das Ergebnis ZUeammen: 

1. Eine Beurteilung durch wenige Gutachterstellen wird für erforderlich 
gehalten. 

2. Eine einheitliche Zentraldokumenta'ion: der Befunde aller Gefährdeten 
und der Ausgeschiedenen erforderlich sei. 

3. Die ohne 'Zweifel notwendige r;Kontrolle nach dem AUSSCheiden des Arbeit-
nehmers aus dem Arbeitaleben aei durch die BerUfsgenossenschaften allein 
nicht mehr möglich, es wäre jedoch notwendig, mit ·.ander •• zuständigen 
Stellen nach Lösungen &U Buchen, um diese wichtigen Kontrollen durch 
Untersuchungen in geeigneter Form vornehmen zu können. 

Dr. Ver sen achlägt zu diesem Punkt vor, eine Baeisdokumentation 
durch EDV und Speicherung &U achaffen, die es jederzeit erlaube, auch eine 
früher stattgehabte Belastung durch Zugriff i .n diesen Speicher zu belegen. 
Dazu sei es erforderlich, die Ergebnisse nach geeigneten Kriterien zu kodi-
fizieren. 

Professor o t t 0 führt aus, daß der Sinn dieser Dokumentation nicht 
nur die Speicherung w.d die Registrierung der Daten wäre, sondern daS 
dadurch in einem noch festzulegenden Zeitraum von jeweils wenigen Jahren 
auch eine Nachuntersuchung &ur Erfassung der absoluten Zahl der Asbesto-
tiker möglich wäre. 

Dieses sei wichtig, weil vorauszusehen wäre, daß die Zahl der Asbestosen 
während der Zeit der beruflichen Beschäftigung gering wäre und ohne regel-
mäßige NaChuntersuchungen nur in seltenen Fällen der Nachweie ge fUhrt wer-
den könnte, daß eine sich später entwickelnda Asbestose aut eine Vorher 
stattgehabte Belastung zurückzuführen wäre. 

Professor Val e n tin weist. darauf hin, daß Oie.e. Verfahren der 
nachgehenden Erfassung nicht nur wissenschaftliches Inter.oae beanspru_ 
chen könne, sondern daß es damit möglich wäre, geeis~·t. Msßaab •• n des 
technischen- und mediziniscben Arbeitsschutzes in Relation &V der ermit-
~elten B~lastung auch für vorhandene reelle Arbeitscedlnsungen Zu' ergreifen. 

1 0 ~iner. vnmlttelbar ~ t Die Ergebnisse der Nachuntersuchung stellen aSen nU zen 
für die notwendige Vorsorge am Arbeitsplatz oar· 

Be"t1saunsen ~ d Dr. S c h ü t z weist auf die vorgesehenen .. er UVV-
., zt'icben ~ln8tell~n Staub hin, in denen nach dem Ergebnis der sr - gsunter-

cie d1e [l,n~ d sucbung eine Bescheinigung ausgestellt weroe. , es Arbeit-

-----
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nehmers festhalte. Diese Bencheinil.~ung würde den Arbeitnehmer aiso während 
, " 

seines Arbeitslebens besleiten und eine Möglichkeit darstellen, die ctatt-
gehabte Belastung einschließlich der Ergebnisse der Kontrolluntersuchungen 
zu verfolgen, da nach dem Ausscheiden diese Bescheinigung bei ihm verbleibt. 
Jedenfalls wäre in dieser Bescheinigung ein reeller Ansatz für die Aufnah-
me in eine Zentralkartei zu sehen. 

Herr Noeske hält die rorderuns von Professor o t t 0, den Arbeitneh-
, mer beim Ausscheiden einer sefährdenden rätigkeit in jedem Fall BU unter-
suchen, für absolut b.rechtigt. Er erinnert dabei an das bereits beotehen-
de Verfahren zur Erfassuns einer Berufskrankheit ,durch Jonisierende Strah-
len, die bereits Vor d.r Strahlenschutzverordnung Gültigkeit gehabt habe. 

Professor Val e n tin erwähnt, daß diese Untersuchungen auf Woisung 
des BHA an da. Versorgungswes.n delegiert worden sei, da es sich in den 
meisten Fällen ua eh •• a1ise Kriegsgefangene handele. Dieser Personenkreis 
wird elso in ,regelmäßigen Abständen nachuntersucht. Hierin sei eine ein-
deutige Parallele zu einem entsprechenden Verfahren im Hinblick auf die 
Asbestose zu sehen. 

Professor o t t 0 erklärt, daß der Sinn der Untersuchungen keinesfalls 
darin zu nehen sei, den Vernicherten, koste es was es wolle, zu ~iner 
möglichst hohen Rente zu verhelfen. Der Sinn der Nachfolgeuntersuohung 
und ~ein Schwergewicht läge in der Erfassung der Fälle iiberhaupt und darü-
ber 'hinaus in einer Erfassung der Malignomfälle. In diesen beiden Punkten 
läge auch der unmittelbar praktische Nutzeffekt in arbeitsmedizinischer 
Sicht • 

Dr. Ver sen drängt in diesem Zusammenhang auf eine eindeutige Ab-
grenzung de~ Personenkraises. , bei dem diese Nachuntersuchungen durchge-
führt werden sollen. In diese. Zuoammenhang schlägt er 'vor. bald vorläu-
fige Richt1i~ien für die Durchführung von ent~prechenden Untersuchungen bei 
diesem Personenkreis' herauszugeben. 

Dr. W a t e r man n erwähnt die vorgesehenen Richtlinien zu ~ 'lo8 RVO, 
in denen eine solche Abgrenzung der jeweils gefährdeten P~rsonenkrei~e 
vorgesehen sei. 

Herr Noeake verweist auf die im Merkblatt des BMA aufgeführten 
Reizungen der Nasen- und Rachenschleimhäute und fragt, ob diese Zeichen 
nicht ebenfalls i. Rahmen der Untersuchung von Belang wären. 

- 13 -
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Professor Val e n tin bestätigt das Zutreffen dieser Zeichen, sie 
seien jedoch nicht spezifisch für die Asbestose und wären keinesfalls 
als Frühzeichen anzusehen. Es zeige sich hier deutlich, daß bezüglich d~r 
Asbestose noch LUcken im ärztlich-wissenschaftlichen Bereich zu s chließen 
wären. 

Dr. W a t e r man n hält die Aufklärung der Ärzteschaft erst dann 
fUr zweckmäßig, wenn die in Bearbeitung befindliche UVV-Staub erlassen 
worden ist, denn auch die Ärzteaufklärung stelle nur eine Mallnahme der 
notwendigen allgemeinen Aufklärung auf diesem Gebiete dar. 

Insofern würde nach Erlaß der UVV-Staub bereits auf die darin· vorgesehenen 
Maßnahmen im Rahmen dieser Aufklärung hingewiesen werden können. 

Dr. W i c k e n hag e n geht nochmals auf die möglichen Regelungen 
durch eine Verordnung ein und bittet um Stellungnahme , ob sich auf der 
Grundlage diases Gespräches noch Änderungen oder Ergänzungen ergeben hät-
ten. 

Dr. S c hUt z berichtet Uber den Stand der Arbeiten der UVV-St8ub 
und weist darauf hin, daß trotz der gemeinsamen Erfassung aller minera-
lischen Stäube in dieser Vorschrift eindeutig differenziert worden sei 
zwischen einer Gefährdung durch silikogene- und durch asbesthaltige Stäub~. 
Gün~tig wäre es, wenn in diese Vorschrift bereits ein medizinisch gesicher-
ter Grenzwert zur Verhinderung einer Asbestose aufgenommen werdon könnte. 

Professor o t t 0 hält diesen Punkt für so bedeutsam, daß er ihn in 
einem besonderen Gespräch mit dem Staubforschungsinstitut behandelt wi~

sen möchte. 

Auch Dr. W a t e r man n hält diesen Punkt fUr vordringlich, um zu 
einem vorläufigen MAK-Wert fUr asbesthaltige Stäube zweck~ Aufoahme in 
die UVV zu kommen, auch wenn dicse~ Wert nufgrund späterer Unterr,uchung~
ergebnisse variiert werden müßte. 

Er bittet Professor 0 t t 0 , aus diesem Grunde mit einer Berufung in den 
Beraterkreis zum § 708 RVO einverstanden zu sein 

Professor o t t 0 erklärt sein Einverständnis. 

Unabhängig davon will Professor o t t 0 mit Dr. S c h ü t z in 

Erlangen die noch bestehenden unterschiedlichen Auffasüungen der verschie-

denen Standards besprechen. 

- 14 -
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Dr. K 1 are trägt über die ärztlichen Grundsätze in der UVV-Staub 
Vor und betont die Bedeutung einer Koordinierung der Richtlinien de c BHA 
mit den entsprechenden Abschnitten in der UVV-Staub. Er verwe i Dt auf den Von 
Frau Dr. Stollenz in dieser Hinsicht bereits vorgelegten Ent-
wurf. 

Professor o t t 0 betont, daß seine Tätigkeit als Sachverständiger 
des BMA bezüglich der Silikose und diejenige als Berater bei der Erztcllung 
der UVV-Staub durchaus dazu f ühren könnte, daß eine Verordnung gemeinBam 
über silikogene- und asbesthaltige Stäube .entstünde, jedoch getrennte 
"Richtlinien" über Maßnahmen zur Verhinderung der Silikos e und der As -
beetose erarbeitet werden. 

Dr. Pittroff weist darauf hin, daß eich der Beraterkreis zu 
§ 708 RVO weitgehend die Richtlinien des BMA im Hinblick auf die Vorsorge-
untersuchungen zu eigen gemacht hat, jedoch seien die hier angesprochenen 
Probleme zur Verwirklichung einer Nachuntersuchung in diesem Kreise bi s her 
nicht erörtert worden. Die Richtlinien des BMA sollten sich ganz eindeutig 
nur mit den Maßnahmen zur Verhinderung der Silikose befassen und nicht auf 
die Asbestose bezugnehmen. Hierzu bedürfe es einer gesonderten Richtlinie. 

Hinsichtlich der Richtlinie stünde auch dem BHA die alleinige Rechtsetzungs-
befugn~s zu, für den Erlaß des UVV-Staub wären jedoch die B~rufsgenossenschaf
ten zuständig. 

Auf die Frage nach der therapeutischen Beeinflußbarkeit des Mesothelioms 
führt Professor o t t 0 aus, daß aus Südafrika Beobachtungen bekannt 
wären, durch lokale Antibiotika-Injektionen zumindestens die Progredien~ 

zu verlangsamen. Eine derartige Behandlungsmaßnahme setze aber die E:·klmnunf: 
durch entsprechende Nachunters uchungen im Gefährdeten-Krei~ vo r aus. 

In der Bundesrepublik würden bedauerli~herweise dies e Fäll e nicht ei nwnn ~ 

frei diagnostiziert. 

3ezüglich der Asbestose wird von Professor Val e n tin auf die ~', üg-

lichkei t hingewiesen, durch geeignete Heil verfahren. wie siE: bei <;piel , ,,,, i :-. 
bereits in Bad Reichenhall durchgeführt wii rden, den Verlau f zu beeinflu c-
sen. 

D,'. P i t t r 0 f f bestätigt die DurchfUhrung derartige r H~ilverfahr " n 

an einigen hundert Erkrankten. Dies e Zahl bewei ne zUB1 ~ ich die r~ l atlv . 

Hä ufigke i t be reitu erkannter Aubesta s efälle. 
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Professor Val e n tin glaubt jedoch, daß bei den progredienten 
Charakter der Asbestose noch nic~t abschließend zu den Erfolgsaussichten 
derartiger Heilverfahren Stellung genommen werden könne. 

Dr. V i c k e n hag e n faßt abschließend das Ergebnis der Besprechung 
zusammen: 
Er stellt fest, daß weitgehende Ubere1net1mmung darüber herrscht, daß auf 
dem Gebiete der Asbestose vordringlich die besprochenen Maßnahmen ein,.-
leitet werden müssen und daß die Berufsgenossenschaft das in ihrer Zustän-
digkeit Mögliche in Zusammenarbeit mit allen Stellen und Institutionen 
unternehmen würden. 

Es besteht Ubereinstimmung darüber, daß die Öffentlichkeit zum gegenwärti- \ 
gen Zeitpunkt nach Möglichkeit nicht alarmiert wird, vielmehr solle versucht 
werd~n, durch schnelle Herausgabe der UVV-Staub ein praktikables Ergebnis 
auf diesem Sektor vorzuweisen. 

Erst danach .... äre es auch z .... eckmäßig, eine Aufklärungsaktion auf breiter 
Basis anlaufen zu lassen, .... obei durchaus zu er .... ägen wäre, innerhalb der 
Berufsgenossenschaften, bei den Unternehmern und in der Ärzteschaft bereits 
früher zu beginnen. 

Die vorgesehenen und notwendigen Untersuchungen sollten nsch Möglichkeit 
an ze.ntrf.ler Stelle vorgenommen und in geeigneter Veise dokumentiert wer-
den. Problematisch wäre derzeit nur die Erfassung der aus der Asbestose-
gefährdung ausgeschiedenen Arbeitnehmer. Es läge jedoch durchaus im Inter-
esse der Berufsgenossenschaften, die Vorsorge und die nachgebende Unt~rsu
chung Jücht in dem Augenblick zu beenden, wo sie aue einer derartigen 
Tätigkei '; ausscheiden ,,~rJen. Die Arbeiten an der UVV-Staub würden ziel-. . : 

strebig und vorrangig weiterbetrieben werden. 
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